
   
 

Allgemeine Vereinsbedingungen Mitgliedschaft 
 

Genehmigt durch den Vorstand / 20.01.2022 

Mit der Anmeldung akzeptiert der Antragssteller diese AVB's Mitgliedschaft vom 01. Januar 2022. 
  

 
Passiv-
Vereinsmitgliedschaft 
 

 
Diese kann jederzeit beantragt werden, bei Minderjährigen ist die Unterschrift 
des gesetzlichen Vertreters obligatorisch. Nach Eingang des Antrages erfolgt 
die Rechnungsstellung des jährlichen Mitgliederbeitrags über Fr. 50.00 mit 
Einzahlungsschein. 
 
Die Neu-Mitgliedschaft im Kynologischen Verein Luzern führt zu keiner 
Preisermässigung der angebotenen Kurse. 
 
Kinder und Jugendliche erhalten keine Ermässigung. Die Mitgliedschaft kann 
nicht auf Zweitpersonen übertragen werden. 
 

 
Aktiv-
Vereinsmitgliedschaft 
 

 
Diese wird normalerweise auf den 1. Januar eines Jahres beantragt und 
bedingt das Arbeiten in einer Hundesportgruppe. 
 
Unterjährige Eintritte sind möglich. Nach Eingang des Antrages erfolgt die 
Rechnungsstellung des Mitgliederbeitrages über Fr. 50.00 zuzüglich 
Fr. 300.00 Beitrag für die Hundesportgruppe. Der Hundesportbeitrag wird pro 
Hund und pro Sportgruppe verrechnet. Bei unterjährigem Eintritt ab 01.07. wird 
pro Monat  Fr. 30.00 verrechnet. 
 
Mitglieder können nach einer durchgehend erfolgten Passivmitgliedschaft von 
mindestens zwei Jahren die Aktivmitgliedschaft beantragen. Die 
Aktivmitgliedschaft berechtigt zum Arbeiten in einer Sportgruppe oder zur 
Teilnahme an Kursen. Die Kurse dürfen nicht zeitgleich stattfinden. Falls mit 
demselben Hund in einer Sportgruppe trainiert wird und zusätzlich an Kursen 
teilgenommen wird, müssen die Kurskosten bezahlt werden. 

Der Antragssteller ist gerne bereit, tatkräftig bei allfällig stattfindenden 
Vereinsanlässen mitzuhelfen. 
 

 
Mitgliederausweis 
 

 
Der Mitgliederausweis kann nach der Aufnahme im Verein auf dem Amicus-
Konto heruntergeladen werden. 
 

 
Statuten 
 

 
Die Statuten können auf unserer Webseite www.kv-luzern.ch unter der Rubrik 
"Über uns" jederzeit eingesehen werden. 
 

 
Annulierung / 
Verschiebung von 
Trainings 
 

 
Der KV Luzern behält sich vor, Trainings aus organisatorischen oder anderen 
Gründen zu verschieben, zu annullieren, den Kursort zu ändern oder die 
Trainingsleitung zu wechseln.  

 
Durch den KV Luzern abgesagte Trainings berechtigen nicht zur 
Rückerstattung des Hundesportbeitrages. Zudem sind weitere Ansprüche 
jeder Art ausgeschlossen.  

 
 
Gesundheit/Impfen 

 

 
Die Hunde müssen geimpft, gechipt und entwurmt sein.  
Kranke Hunde und läufige Hündinnen dürfen nicht teilnehmen. 
Die Teilnehmenden verpflichten sich, die Leitung ohne Aufforderung über 
Krankheiten oder Verhaltensauffälligkeiten des Hundes (auch genereller 
Natur) zu informieren. 
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Tierschutz 

 

 
Der KV Luzern ist den ideellen und rechtlichen Grundlagen des Tierschutzes 
verpflichtet und wendet artgerechte und gewaltfreie Ausbildungsmethoden an. 
 
Teilnehmende, welche diesen Vorgaben zuwiderhandeln, können ohne 
Anspruch auf Rückerstattung des Hundesportbeitrages vom Training 
ausgeschlossen werden.  

  
 
Leinenpflicht 

 

 
Auf dem Gelände des KVL sind die Hunde an der Leine zu führen. Auf 
Anweisung des Kursleiters werden die Hunde für einzelne Übungen 
freigelassen. 

 
 
Läufigkeit  

 

 
Hündinnen dürfen während der Läufigkeit nicht in der Gruppe trainieren.  

 
 
Versicherung 

 

 
Die Versicherungen für sich und ihren Hund obliegen den 
Kursteilnehmenden oder bei Minderjährigen ihren Sorgeberechtigten.  
 
Die Teilnehmenden (oder ihre Sorgeberechtigten) haften für jeden durch die 
Teilnehmenden oder ihren Hund entstandenen Schaden (Geräte, Hindernisse, 
usw.).  
 
Der KV Luzern übernimmt keinerlei Haftung für Sach-, Personen- 
und/oder Vermögensschäden, die während des Trainings oder vor oder 
nach dem Training auf dem Gelände des KV Luzern durch Teilnehmende 
oder ihre Hunde entstehen. 
 
Begleitpersonen der Teilnehmenden sind vor Trainingsbeginn von den 
Teilnehmenden über diesen Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen. Für 
Schäden, die von ihrer/seiner Begleitperson verursacht werden, haftet die 
Teilnehmerin oder der Tteilnehmer, bzw. die Begleitperson. 

 
Der KV Luzern schliesst überdies die Haftung für Diebstahl, Verlust oder 
Beschädigung des Eigentums von Teilnehmenden während des Aufenthaltes 
auf dem Gelände des KV Luzern oder am Kursort aus.  

 
 
Fotos und Bildmaterial 

 

 
Fotos sowie sonstiges Bildmaterial (Videos etc.) welches während den 
Lektionen oder sonst beim KVL erstellt wurde, kann vom KVL auf der Website 
oder zu sonstigen Trainings- oder Werbezwecken ohne Entschädigung 
veröffentlicht werden. Das gesamte Bildmaterial verbleibt Eigentum des KVL. 

 
 
Geltung der AVB's 

 

 
Bei der Anmeldung via Online-Formular auf der Homepage des KV Luzern 
erklären sich die Vereinsmitglieder  mit den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AVB) des KV Luzern einverstanden.  

 
 
Gerichtsstand, 
anwendbares Recht 

 

 
Gerichtsstand ist Luzern. Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht 
anwendbar. 

 
 


